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Obergerichtspridsident Hermann Schneller

Am 25. September 1941 wurde Obergerichtsprasi-
dent Hermann Schneller durch einen Herzschlag aus

In ihm haben

seine Verwandten und Freunde einen grundgiitigen

voller Tatigkeit heraus abberufen.

Menschen und der Kanton Thurgau einen ausgezeich-
neten Magistraten verloren.

Am 26. Mai 1885 in Frauenfeld geboren, hat

Hermann Schneller sein ganzes Leben mit Aus-

nahme seiner Studienzeit in Ziirich, Miinchen, Leip-
zig und Bern hier verbracht und dem Dienste seines
Kantons gewidmet. Direkt vom Anwaltsexamen hin-
weg wurde er im Sommer 1910 zum Staatsschreiber
gewahlt. In diesem Amte erwarb er sich eine um-
fassende Kenntnis der ortlichen und personlichen
Verhiltnisse im Kanton, die ithm spater in seiner
richterlichen Tatigkeit immer wieder zugute kam.
Mehr der Biirgerpflicht als einem inneren Drange ge-
horchend, stellte er sich der Politik zur Verfiigung
und diente der Freisinnigen Partei jahrelang als kan-
tonaler Sekretar. Wahrend kurzer Zeit vertrat er sie
im GroBen Rat; doch lag das politische Treiben
seiner wenig kampferischen Natur nicht sonderlich;
vielmehr sollte er in der Rechtspflege das Wirkungs-
feld finden, das ihm und fiir das er bestimmt war.
Im Februar 1922 vertauschte er die Feder des Staats-
kanzlers mit derjenigen des Obergerichtsschreibers,

die er sieben Jahre lang fiihrte. Dann riickte er zum
Vizeprasidenten vor, und vom Mai 1936 bis zum
Tode hat er das Obergericht als Prasident geleitet.
Im Nebenamt berief ihn der Kanton zum Obmann
der Einigungsstelle fiir Kollektivstreitigkeiten iiber

das Arbeitsverhialtnis und zum Prasidenten der
Schiedskommission fiir die Wehrmannsausgleichs-
kassen. Auch die Militarjustiz zog den fritheren

ihren Dienst, lange als Unter-
suchungsrichter des Divisionsgerichtes 7a, dann unter
Beforderung zum Major als Auditor im Territorial-
gericht 2b. Als nach dem Ausbruch des gegenwirti-
gen Krieges die Handhabung der wirtschaftlichen
Vorschriften eine besondere Strafrechtspflege erfor-
derte, wurde er als Ersatzmann in die Strafrechtliche
Kommission des FEidgendssischen Volkswirtschafts-
departements berufen. Vielleicht die dornenvollste
Aufgabe tibernahm er freiwillig als Kassier des thur-
gauischen Schutzaufsichtsvereins; durch die verstand-
nisvolle Art, mit der er die Unterstiitzungen vermit-

Schiitzenoffizier in

telte, hat er wohl manchem Gestrauchelten wieder
auf den rechten Weg verholfen.

Auch nachdem er die hochste Wiirde in der thur-
gauischen Rechtspflege erreicht hatte, blieb Hermann
Schneller der gleiche einfache und umgingliche
Mensch. Allem Pomp und Gepringe abhold, trieb
er die Bescheidenheit fast bis zur Unscheinbarkeit;
wer ihn nicht kannte, sah ihm seinen Rang nicht an.
Dabei hegte er von seinem Berufe eine hohe Auf-
fassung und erfiillte seine Aufgabe voll und ganz, ja
mit Auszeichnung. Freilich, gekiinstelte Konstruktio-
nen waren seine Sache nicht, und er war keiner der
glanzenden Formaljuristen, denen der Spruch gilt:
Summum ius summa iniuria — das hochste Recht
birgt oft die gréBte Ungerechtigkeit. Ein gesundes
Rechtsempfinden wies ihn mit Sicherheit den ge-
raden Weg zu trafem Urteil und billigen Losungen.
Unter Dienst am Recht verstand er Hilfe fiir die
Rechtsuchenden; in den Parteien sah er die Menschen
und erkannte, daB in der Regel beide Streitenden
von ihrem Rechte iiberzeugt sind und sich nicht ein
Guter und ein Schlechter gegeniiberstehen. Trat aber
einmal ein Spiegelfechter auf, so durchschaute er ihn
und stellte ihn an seinen Platz. Auch als Strafrichter
lieB er in erster Linie sein menschliches Verstandnis
walten und suchte die Fehlbaren als niitzliche Glieder
der Gesellschaft zuriickzugewinnen; gegen hartgesot-
tene Siinder jedoch konnte er ebenfalls hart werden
— ganz im Sinne des modernen Strafrechts, das den
Verirrten bessern, den Unverbesserlichen aber un-
schadlich machen will. So naherte er sich dem Ideal
des Richters, der zugleich ein Schlichter ist und nicht
nur Recht spricht, sondern den gestérten Frieden

wieder herstellt. F. H.



	Obergerichtspräsident Hermann Schneller

